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AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095  Care Travel  
 
Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über ihre Krankenversicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Ver-
sicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Auslandsreisekrankenversicherung.  
 

 
Was ist versichert?  

 
Die Aufwendungen für medizinisch notwen-
dige Heilbehandlungen bei unvorhergese-
henen Krankheitsfällen während eines Aus-
landsaufenthaltes von bis zu 365 Tagen. 

 
Ambulant: 
� 100% für ambulante Behandlung ein-

schließlich Arzneien, Heil- und Hilfsmit-
tel. 

� 100% für Rücktransport oder Überfüh-
rung bis max. 5.000 Euro innerhalb Eu-
ropas und 10.000 Euro außerhalb. 
 

Stationär: 
� 100% für Krankenhausbehandlung. 

 
Zahnärztlich: 
� 100% für schmerzstillende zahnärztliche 

Behandlung. 

 

 
Was ist nicht versichert? 
 

x Krankheitskosten im Inland 

x Krankenhaustagegeld 

x Krankentagegeld 

x Pflegekosten und Pflegetagegeld 
 

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 
 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versi-
chert. Vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen sind z. B.: 

! Krankheiten und Unfallfolgen, die 
auf Vorsatz beruhen.  

! Behandlung durch Ehegatten, El-
tern oder Kinder, wobei die angefal-
lenen Sachkosten erstattet werden. 

! Behandlungen während des Aus-
landsaufenthaltes, die vorhersehbar 
waren oder zu dessen Zweck die 
Reise angetreten wurde. 

! Zahnersatz oder kieferorthopädi-
sche Behandlungen im Ausland. 

 
Eingeschränkter Versicherungsschutz: 

! Reisen in die Staaten der nordame-
rikanischen Freihandelszone NAF-
TA (USA, Kanada und Mexiko) sind 
vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 
� Versicherungsschutz besteht weltweit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. 

Österreich. 
 
  



 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
 
• Was ist während der Vertragslaufzeit zu beachten?  

Bitte informieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ausscheidet. 
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine weitere Krankheitskostenversicherung bei einem 
anderen Versicherer abschließen. Benachrichtigen Sie uns bitte auch bei einer Änderung  
Ihrer Bankverbindung. 

• Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung gewünscht wird? 
• Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Unterlagen und Informationen, 

soweit diese für unsere Beurteilung erforderlich sind 

 

 
Wann und wie zahle ich? 
 
• Der Beitrag ist ein Einmalbeitrag und spätestens bei Abschluss des Versicherungsvertra-

ges für die beantragte Reisezeit im Voraus zu zahlen. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
 
• Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben.  
• Der Vertrag endet mit Ablauf der versicherten Reisezeit bzw. dem Ende der Reise. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 
• Es besteht keine Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung.  

 
 
 
 



AXA Krankenversicherung AG 

VI Care Travel / Care Travel (NAFTA) 05.2018 

Vertragsinformationen Care Travel 
 

1. Ihr Vertragspartner 

AXA Krankenversicherung AG 
Sitz: Köln 
Handelsregister Köln  
Registernummer: HR B Nr. 1012 

USt.-Ident-Nr. DE 122786679 
Versicherungsteuernr. 9116/810/03020 

 

2. Zuständiger Versicherungsvermittler 

Sofern Ihr Vertrag mit Hilfe eines Vermittlers zustande kommt, steht 

Ihnen dieser als Ansprechpartner zur Verfügung. Seinen Namen und 

die Anschrift Ihres Vermittlers können Sie dem Versicherungsschein 

entnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Versiche-

rungsmakler nicht um einen Vertreter der AXA Krankenversicherung 

AG handelt. 

 

3. Ladungsfähige Anschrift Ihres Vertragspartners und dessen 

gesetzliche Vertreter 

AXA Krankenversicherung AG 

Colonia Allee 10-20  

D – 51067 Köln 

------------------------------------------------------------ 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antimo Perretta;  
Vorstand: Dr. Alexander Vollert, Vorsitzender; Frank Hüppelshäuser, 
Dr. Nils Kaschner, Dr. Stefan Lemke, Dr. Thilo Schumacher,  
Jens Warkentin 
 

4. Hauptgeschäftstätigkeit Ihres Vertragspartners  

Unser Unternehmen betreibt ausschließlich die Kranken- und Pflege- 

versicherung. 

 

5. Garantiefonds 

Zur Sicherung der Ansprüche von Versicherten ist die AXA Kranken-
versicherung AG Mitglied folgenden gesetzlichen Sicherungsfonds 
nach §§ 221, 224 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG): 

Medicator AG  

Gustav-Heinemann-Ufer 74 c 

50968 Köln 

Telefon: 0221 9987-0 

Telefax: 0221 9987-3950 

 

6. Rechtliche Grundlagen für Ihren Versicherungsvertrag sowie 

dessen wesentliche Merkmale 

Inhalt und Umfang der Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte 
den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB-R) 
und den Tarifbedingungen des Tarifes Care Travel bzw. Care Travel 
(NAFTA). Im Anhang zu den AVB-R finden Sie auch einen Abdruck 
der wichtigsten für das Versicherungsverhältnis geltenden gesetzli-
chen Regelungen. 

Unsere Leistungen erbringen wir unverzüglich nach Abschluss der 

zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlichen Prüfung. 

 

7. Prämie 

Die zu zahlende Prämie entnehmen Sie bitte Absatz C der beigefüg-

ten Tarifbedingungen des Tarifes Care Travel bzw. Care Travel 

(NAFTA). 

 

8. Zusätzlich anfallende Kosten 

Von Care Concept wird bei Zahlung der Versicherungsprämie per 

Kreditkarte eine Bearbeitungsgebühr von 4 % der Gesamtprämie 

mindestens aber 3,00 EUR berechnet. Bei der Rückerstattung (Rück-

buchungen) von Prämien berechnet diese eine Gebühr von 5,00 

EUR. 

9. Prämienzahlung 

Die Einmalprämie wird mit Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig und ist für die beantragte Laufzeit des Vertrages im Voraus zu 
zahlen. 

Die Zahlung der Beiträge kann wahlweise über das  

SEPA-Lastschriftverfahren, per Kreditkartenzahlung oder PayPal 

erfolgen. 

 

10. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen ist nicht 

befristet. 

 

11. Vertragsschluss 

Der Versicherungsvertrag kommt mit Antragsstellung zustande. 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag genannten Zeit-

punkt, jedoch nicht vor Abschluss des Vertrages und Zahlung des 

Beitrages per Kreditkarte oder PayPal oder mit der Erteilung eines 

vollziehbaren SEPA-Lastschriftmandats. 

 

12. Widerrufsrecht 

Die Angaben zu Ihrem Widerrufsrecht entnehmen Sie bitte dem 

entsprechenden Hinweis im Antrag. 

 

13. Laufzeit des Vertrages 

Die Angaben zur Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Absatz 

F der Tarifbedingungen des Tarifes Care Travel, bzw. Care Travel 

(NAFTA). 

 

14. Beendigung des Vertrages 

Die Angaben zur Beendigung des Vertrages und zu den vertraglichen 

Kündigungsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformati-

onsblatt. 

 

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 

Den Gerichtsstand entnehmen Sie bitte § 14 AVB-R. 

 

16. Vertragssprache 

Vertragssprache ist Deutsch. Alle erforderlichen Informationen wer-

den in deutscher Sprache erteilt. 

 

17. Beschwerdestellen 

Für Beschwerden stehen Ihnen neben dem Vorstand der AXA Kran-
kenversicherung AG außergerichtlich folgende Stellen zur Verfügung: 

 Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kro-
nenstr. 13, 10117 Berlin, 

Telefon: 01802 55 04 44 (6 Cent aus dem deutschen Festnetz, 
je Gespräch, Mobilfunk maximal 42 Cent je angefangene Minu-
te) 

Telefax: 030 20 45 89 31 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de 

Die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten bleibt hiervon unbe-

rührt. 

 

18. Aufsichtsbehörde 

Zuständige Aufsichtsbehörde für unser Unternehmen ist die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsausfsicht, Graurheindorfer Straße 

108, 53117 Bonn, www.bafin.de 
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Wichtige Erklärungen des Antragstellers /  

der Antragstellerin und der zu versichernden  

Person(en) sowie Hinweise! 
 

 

Widerrufsbelehrung für den Antrag auf Abschluss 

eines neuen Versicherungsvertrages und für den 

Bestand – jeweils im Antragsverfahren 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1, 3 und 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an: 
AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln, Fax-Nr: 0221/148 – 44 62 453 
E-Mail: BKV-Antrag@axa.de  

Sofern Sie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der Widerrufsfrist 
liegt, erklären Sie sich einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf dieser Frist 
beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag)– abweichend von der 
gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig, d.h. unverzüglich zu zahlen ist.  

Bei einer Vertragsänderung gilt: Sofern der Beginn der beantragten Vertragsänderung vor 
dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklären Sie sich einverstanden, dass der erste 
geänderte oder einmalige Beitrag – abweichend von der gesetzlichen Regelung – vor 
Ablauf der Frist fällig, d. h. unverzüglich zu zahlen ist.  
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in 
diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich je nach 
Zahlweise wie folgt berechnet: 
 

Anzahl der Tage  
an denen  
Versicherungs-
schutz  
bestanden hat 

 1/360 der im Antrag ausgewiesenen Jahresprämie 

1/180 der im Antrag ausgewiesenen Halbjahresprämie 

1/90 der im Antrag ausgewiesenen Vierteljahresprämie 

1/30 der im Antrag ausgewiesenen Monatsprämie 

Bei einer Vertragsänderung gilt: Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird der Zustand 
wieder hergestellt, wie er vor dieser Vertragsänderung bestand und wir erstatten Ihnen, 
sollte ein erhöhter Beitrag gezahlt worden sein, den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der erhöhten Prämie. Den Teil der erhöhten Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es 
sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet: 

 

Anzahl der Tage  
an denen der ge-
änderte 
Versicherungs-
schutz  
bestanden hat 

 1/360 des im Antrag ausgewiesenen erhöhten 
Teils der Jahresprämie 

1/180 des im Antrag ausgewiesenen erhöhten  
Teils der Halbjahresprämie 

1/90 des im Antrag ausgewiesenen erhöhten  
Teils der Vierteljahresprämie 

1/30 des im Antrag ausgewiesenen erhöhten  
Teils  der Monatsprämie 

 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
Ende der Widerrufsbelehrung 

Information zur Verwendung Ihrer Daten 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die AXA Krankenversicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person. Wenn die 
versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungsnehmer 
diese Informationen der versicherten Person weitergeben. 

 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung   

AXA Krankenversicherung AG 
bKV-Betrieb 
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln 
Telefon: 0221/148 33922 
E-Mail: bKV-betrieb@axa.de 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter: 
 
AXA Krankenversicherung AG 
Kunden-, Partner- und Prozess-Service 
Datenschutzbeauftragter 
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln 
Telefon: 0221/148 41002 
 
oder per E-Mail unter: Datenschutz@axa.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf 
die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deut-
sche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Ver-
sicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet unter www.axa.de/datenschutz abrufen.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, 
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versi-
cherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfül-
lung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer AXA-Gesellschaft beste-
henden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulan-
zentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Kranken-
versicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 
a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt 
dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests (so-
fern nicht bereits für die Vertragsdurchführung erforderlich), 

 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte 
der Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- 
und Meinungsumfragen, 

 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten-
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeu-
ten können, 

 zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie des AXA Konzerns insge-
samt, 

 zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen 
und Produkten. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzli-
cher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verar-
beiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber u.a. 
auf unserer Webseite (www.axa.de/Datenschutz) zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, 
verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benö-
tigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreu-
ung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 
benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Leistungs-/ Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur  

x 

x 

mailto:BKV-Antrag@axa.de
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gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisier-
ten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Auftragnehmer und Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Auftragnehmer und Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht 
nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.axa.de/datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. 
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.  

Betroffenenrechte 
Sie können unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vorausset-
zungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2 – 4 
40213 Düsseldorf 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt 
des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 
erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der 
SCHUFA und bei der Creditreform-Auskunftei, Creditreform Köln v. Padberg KG, Gustav-
Heinemann-Ufer 68, 50963 Köln Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen 
Zahlungsverhaltens ab.  

Dazu übermitteln wir im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezoge-
ne Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieses Versicherungs-
vertrages sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches 
Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.  

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen von der AXA Krankenversicherung AG oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der 
Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur  

Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).  

Insoweit befreie ich die AXA Krankenversicherung AG vom Berufsgeheimnis (Geheimhal-
tungspflicht nach §203 Strafgesetzbuch). 

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 
Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in 
der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen 
zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DSGVO 
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

 

 

Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch 
die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) vorhanden 
sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren 
Dienstleistern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, ent-
scheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden 
Versicherungsprämie.  

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Da-
ten [sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen] entscheiden wir vollautoma-
tisiert über unsere Leistungspflicht, Bonifikationen und Zusatzdienstleistungen. Die voll-
automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten 
Regeln zur Gewichtung der Informationen: Die Regeln richten sich nach versicherungs-
mathematischen Kriterien und Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der Antragstel-
lung die Berechnung und Bewertung auf Basis der Risikoanalyse Ihrer Gesundheitsdaten 
und Ihres Alters. Im Rahmen der Leistungsbearbeitung werden die eingereichten Belege  
anhand von Regelklassen geprüft. 

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig beschriebenen Fällen 
durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Ent-
scheidung. 

Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde. 

SCHUFA- Information 

 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden,  
Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. 
Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de  
erreichbar. 

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA 

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der 
SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Infor-
mationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen 
zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Infor-
mationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zuläs-
sig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit 
finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung 
der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, 
Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, 
Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbe-
treuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige 
Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14  Abs. 4 
DSGVO informieren. 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen 
der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligun-
gen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Verarbeitung 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  überwiegen. Einwilligun-
gen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. 
Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. 
Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten. 

 
2.3 Herkunft der Daten 

Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen 
Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen 
ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles  
Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkar-
ten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu 
den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  insbeson-
dere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, 
Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-,  oder Inkassobereich.  
Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen 
Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen 
(Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen). 
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2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, 
Zahlungsverhalten und Vertragstreue) 

 Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag 
beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere An-
schriften 

 Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines 
Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, 
Basiskonten) 

 Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte 
Forderungen sowie deren Erledigung 

 Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie 
Identitäts- oder Bonitätstäuschungen  

 Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen  

 Scorewerte 

 
2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern  zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3.  Weitere 
Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DSGVO sowie 
externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen 
Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

 
2.6 Dauer der Datenspeicherung 

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. 
Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine 
Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezo-
gener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche 
Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren 
Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht:  

 Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau   

 Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit 
begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekom-
munikationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die 
Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) 
sowie Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar 
nach Bekanntgabe der Beendigung.  

 Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach 
drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das 
zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird 

 Informationen über Verbraucher-/Insolvenz-verfahren oder Restschuldbefreiungsver-
fahren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung 
der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend 
eine frühere Löschung erfolgen. 

 Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die 
Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbe-
freiung taggenau nach drei Jahren  

 Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach 
erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei 
Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizie-
rung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.  

 
3. Betroffenenrechte 

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. 
Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter 
eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, 
Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein 
Internet-Formular unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich 
aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen 
werden.  

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an  

SCHUFA Holding AG,  
Privatkunden ServiceCenter,  
Postfach 10 34 41, 50474 Köln.  

4. Profilbildung (Scoring) 

Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring 
wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine 
Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei 
der SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA 
gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DSGVO ausgewiesen 
werden. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 
BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu 
statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das 
verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte,  

seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von 
Risikowahrscheinlichkeiten. 

Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei 
nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Da-
ten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter An-
schriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Län-
ge Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditre-
levante Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert 
noch bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsan-
gehörigkeit oder besondere Kategorien personenbezogener Daten wie ethnische Her-
kunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DSGVO. 
Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z.B. die Einsichtnahme 
in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen 
Einfluss auf die Scoreberechnung.  

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfin-
dung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurtei-
lung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur die-
ser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag - 
verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten 
Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein 
hinreichender Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen. 

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger 
Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich. 

 

Erstattungskonto  

Wenn Sie ein spezielles Erstattungskonto wünschen, teilen Sie uns bitte den Kontoinha-
ber, IBAN, BIC und die Bankverbindung mit. 

Leistungserstattung  

Bitte schicken Sie alle Unterlagen wie zum Beispiel Rechnungen und Arztberichte im 
Original an:  

AXA Krankenversicherung AG 
Betriebliche Krankenversorgung 
50592 Köln 

Telefon: 02 21/148-2 30 09, Telefax: 02 21/148-44 62453 

Bitte geben Sie stets Ihre Versicherungsnummer an. 

Wenn Sie zunächst ihre gesetzliche Kasse in Anspruch nehmen, benötigen wir  
Rechnungskopien mit dem Erstattungsvermerk. 

24-Stunden-Kundenservice  

Ein medizinisch notwendiger Rücktransport ins Heimatland ist 
erforderlich. Sie brauchen Hilfe und Unterstützung? 

Rufen Sie uns an – wir organisieren alles für Sie. Unser Servicetelefon ist rund um die 
Uhr erreichbar – wählen Sie: 

Landesvorwahl für Deutschland  
(in der Regel 0049) plus 2 21 / 1 48 36 525  
 
AXA Krankenversicherung AG  
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln · Postanschrift: 50592 Köln ·  
Internet: www.AXA.de 

Sitz der Gesellschaft Köln · Handelsregister Köln HR B Nr. 1012 ·  
USt.-Ident-Nr. DE 122786679 Versicherungsteuernr.: 9116/810/03020 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antimo Perretta;  
Vorstand: Dr. Alexander Vollert, Vorsitzender; Frank Hüppelshäuser,  
Dr. Nils Kaschner, Dr. Stefan Lemke, Dr. Thilo Schumacher, Jens Warkentin 

gültig ab 01.05.2018 

 

http://www.axa.de/


Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung  

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, der EU-Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer 

Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten 

durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigen wir, die 

AXA Krankenversicherung AG, daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen 

der Krankenversicherung benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 

Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z.B. 

Assistancegesellschaften, IT-Dienstleister oder dem Verband Privater Krankenversicherer, weiterleiten zu dürfen. 

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Der Widerruf ist zu richten an: AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln oder per Fax an 0221 148-36 202 oder per E-Mail an info@axa.de. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des 

Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.   

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten 

– durch die AXA Krankenversicherung AG selbst (unter 1.), 

– im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.), 

– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der AXA Krankenversicherung AG (unter 3.) und 

– wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht 

erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die AXA Krankenversicherung AG 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, 

speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages 

erforderlich ist. 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG, soweit auf Grund von Kooperationen mit gesetzlichen Krankenkassen, Vereinen, 

Verbänden, Firmen oder sonstigen Dritten Vorteilskonditionen gewährt werden, zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft oder 

Zugehörigkeit mit Anspruch auf Vorteilskonditionen besteht, mit den genannten Dritten einen Datenabgleich vornimmt und entbinde insoweit 

die AXA Krankenversicherung AG von der Schweigepflicht. 

1.1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Angaben zur Gewerkschaftszugehörigkeit 

Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Angaben zur Gewerkschaftszugehörigkeit ein, soweit dies zur Antragsprüfung 

sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Vertrages, insbesondere zur Berechnung meiner Versicherungsprämie 

erforderlich ist. 

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 

2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre 

Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass wir die Angaben über Ihre 

gesundheitlichen Verhältnisse prüfen müssen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten 

Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs 

ergeben. 

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Wir benötigen hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung 

für uns sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte 

Informationen weitergegeben werden müssen. 

Wir werden Sie in jedem Einzelfall darüber informieren, von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt 

wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob Sie 

• die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen 

• oder in die Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten durch die AXA Krankenversicherung AG einwilligen, die genannten Personen 
oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von der Schweigepflicht entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an die AXA 
Krankenversicherung AG einwilligen. 

2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung kann auch 

erforderlich sein, wenn sich bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für uns konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Antragstellung 

unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer 

Einwilligung und Schweigepflichtentbindung. 

Soweit wir nach Ihrem Tode Gesundheitsdaten erheben müssen, werden wir die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung bei 

Ihren Erben oder – wenn diese abweichend bestimmt sind – bei den Begünstigen des Vertrages einfordern. 

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb  
des Versicherers 

Wir, die AXA Krankenversicherung AG, verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den 

Datenschutz und die Datensicherheit. 

3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter 

einzuschalten. Wir benötigen Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und 

weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im 

Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend 

verwendet und die Ergebnisse an die AXA Krankenversicherung AG zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und 

weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für die AXA Krankenversicherung AG tätigen Personen und die Gutachter von 

ihrer Schweigepflicht. 



3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

Wir führen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei 

denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertragen die 

Erledigung einer anderen Gesellschaft der AXA Gruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten 

weitergegeben, benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit erforderlich für die anderen Stellen.  

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für uns 

erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung 

angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.AXA.de/Datenschutz eingesehen oder bei dem in Ihren Vertragsunterlagen 

genannten Ansprechpartner/Betreuer angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der 

Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung. 

 

 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen 

übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie 

die AXA Krankenversicherung AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der AXA Unternehmensgruppe und 

sonstiger Stellen, im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten, von ihrer 

Schweigepflicht. 

3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In 

einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit 

sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass wir Ihren 

Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme 

besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung 

sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall 

richtig eingeschätzt haben. 

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit 

diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und 

Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene 

Gesundheitsangaben verwendet. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung 

Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie von uns unterrichtet. 

Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen dieser unter der folgenden Adresse zur Verfügung: 

de.genre.com/Datenschutz/HinweiseArt14DSGVO.  

Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken 

verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die AXA Krankenversicherung AG tätigen Personen, im Hinblick auf die 

Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten, von ihrer Schweigepflicht. 

3.4. Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das derzeit 

die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH (informa IRFP GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, www.informa-irfp.de) 

betreibt. Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, und erhöhte Risiken können wir an das HIS melden. Wir und andere 

Versicherungen fragen Daten im Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus dem HIS ab, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Zwar 

werden dabei keine Gesundheitsdaten weitergegeben, aber für eine Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten benötigen wir Ihre 

Schweigepflichtentbindung. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag mit Ihnen zustande gekommen ist oder nicht. 

Ich entbinde die für die AXA Krankenversicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht, soweit sie Daten aus der Antrags- oder 

Leistungsprüfung an den jeweiligen Betreiber des Hinweis- und Informationssystems (HIS) melden. 

Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das HIS Versicherungen ermittelt werden, mit denen Sie in der 

Vergangenheit in Kontakt gestanden haben, und die über sachdienliche Informationen verfügen könnten. Bei diesen können die zur weiteren 

Leistungsprüfung erforderlichen Daten erhoben werden (siehe unter Ziff. 2). 

3.5. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 

Wir geben grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu 

kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag 

Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. 

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und 

ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden 

kann. 

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, 

ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. 

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den 

Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem 

Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre 

Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den 

oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort 

erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen. 

Diese Einwilligung gilt entsprechend für die Datenverarbeitung von Maklerpools oder anderen Dienstleistern (z.B. Betreiber von 

Vergleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen), die mein Vermittler zum Abschluss und zur Verwaltung meiner Versicherungsverträge 

einschaltet. Die betreffenden Dienstleister kann ich bei meinem Vermittler erfragen. 



4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichern wir Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass 

Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Außerdem ist es möglich, dass wir zu Ihrem Antrag einen Vermerk an das Hinweis- und 

Informationssystem melden, der an anfragende Versicherungen für deren Risiko- und Leistungsprüfung übermittelt wird (siehe Ziffer 3.4.). Wir 

speichern Ihre Daten auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten werden bei uns und im 

Hinweis- und Informationssystem bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert. 

Ich willige ein, dass die AXA Krankenversicherung AG meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen 

Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt. 

5. Datenweitergabe an Auskunfteien 

Zum Schutz der Versichertengemeinschaft ist es grundsätzlich erforderlich, Bonitätsprüfungen bei Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 

durchzuführen, wofür wir uns auch anderer Unternehmen der AXA Gruppe oder einer Auskunftei bedienen. Nähere Informationen zur 

Bonitätsprüfung finden Sie nachfolgend im Abschnitt „Informationen zur Verwendung Ihrer Daten“. Zur stetigen Verbesserung dieser 

Bonitätsprüfungen sind fortlaufende Informationen über Ihr Zahlungsverhalten förderlich, sodass wir auf Grundlage der nachstehenden 

Einwilligungserklärung entsprechende Daten übermitteln, unabhängig von einem konkreten Vertrags- oder Leistungsvorgang. 

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung zur 

Optimierung der Kriterien von Bonitätsprüfungen verwendet werden, indem der Versicherer Informationen über mein allgemeines 

Zahlungsverhalten an eine Auskunftei (z. B. SCHUFA) übermittelt. Soweit erforderlich entbinde ich die für die AXA Krankenversicherung AG 

tätigen Personen im Hinblick auf nach § 203 StGB geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für Abschluss sowie Durchführung des Versicherungsvertrages diese Einwilligung in die 

Datenweitergabe an Auskunfteien nicht erforderlich ist. Hinsichtlich der Freiwilligkeit sowie jederzeitigen Widerrufbarkeit der 

Einwilligungserklärungen wird auf die Ausführungen zu Beginn dieses Abschnitts verwiesen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB-R)  
für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung bei Reisen 

Teil I : Allgemeine Bedingungen 

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versiche-
rungsschutzes 

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, 
Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, 
sofern vereinbart, damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche 
Dienstleistungen. Bei einem im Ausland unvorhersehbar eintretenden 
Versicherungsfall ersetzt er dort entstehende Aufwendungen für 
Heilbehandlung und erbringt sonst vereinbarte Leistungen. 

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung 
einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der 
Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn 
nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr 
besteht. Als Versicherungsfall gilt auch der Tod. 

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, diesen 
Versicherungsbedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 

(4) Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem die versicherte 
Person einen ständigen Wohnsitz hat oder ständiger Berufsausübung 
nachgeht. 

(5) Versicherungsfähig sind, soweit der Tarif keine abweichende 
Regelung enthält, Personen die nur vorübergehend ins Ausland 
reisen. Die Versicherungsfähigkeit von Ausländern, die in die Bundes-
republik Deutschland einreisen, richtet sich nach besonderen Bedin-
gungen. 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages, nicht vor Zahlung des Beitrages und nicht vor Grenz-
überschreitung ins Ausland. Der Beitragszahlung steht die Erteilung 
eines vollziehbaren SEPA-Lastschriftmandats gleich. 

(2) Auslandreisen, bei denen die Ausreise aus der Bundesrepublik 
Deutschland bereits vor dem Tag des Versicherungsbeginns erfolgte, 
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

(3) Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, wird nicht geleistet. 

§ 3 Abschluss und Dauer des Versicherungsvertrages 

(1) Der Versicherungsvertrag kommt durch Annahme eines Versiche-
rungsantrages durch den Versicherer zustande. Der Versicherungs-
antrag ist auf dem hierfür bestimmten Vordruck zu stellen. Die An-
nahme des Versicherungsantrages erfolgt durch Aushändigung des 
Versicherungsscheines. 

Wird die Versicherung auf dem von dem Versicherer hierfür vorgese-
henen Einzahlungsvordruck beantragt, so gilt der Vertrag, vorbehalt-
lich des Eingangs des ordnungsgemäß ausgefüllten Antrags beim 
Versicherer. bereits mit dem Tag der Einzahlung des Beitrags (Da-
tumstempel der Post, des Geldinstituts bzw. der Buchungsstelle ist 
maßgebend) als zustande gekommen. Der von einer dieser Zahlstel-
len dem Auftraggeber ausgehändigte Zahlungsbeleg gilt als Versiche-
rungsschein. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer im Versicherungsantrag den Bei-
trag nach dem Tarif unzutreffend angegeben, so gilt bei Beitragszah-
lung im SEPA-Lastschriftverfahren (§ 8 Abs. (2)) der Versicherungs-
antrag als mit tariflichem Beitrag gestellt. 

(3) Die Dauer des Versicherungsvertrages ergibt sich aus dem Tarif. 
Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versiche-
rungsverhältnis. Stirbt der Versicherungsnehmer, bleibt das Versiche-
rungsverhältnis bezüglich der mitversicherten Person(en) unberührt. 

§ 4 Umfang der Leistungspflicht 

(1) Der versicherten Person steht die Wahl unter den zur Heilbehand-
lung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei. 

(2) Arznei-, Verband- und Heilmittel sind nur erstattungsfähig, wenn 
sie von den in Abs. 1 genannten Behandlern verordnet wurden. 

(3) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die 
versicherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter 
ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische 
und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten 
führen. 

(4) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem 
Tarif. Ist Ersatz von Rücktransport- oder Überführungskosten 
vorgesehen, gilt folgendes: 

a) Der Rücktransport eines Erkrankten muss medizinisch notwen-
dig, ärztlich angeordnet und grundsätzlich an den bei Beginn des 
Versicherungsvertrages vorhandenen Wohnsitz oder das diesem 
Wohnsitz nächstgelegene geeignete Krankenhaus erfolgen, so-
fern im Tarif nichts anderes vereinbart ist. 

b) Überführungskosten sind die beim Tode einer versicherten 
Person während der Reise entstandenen unmittelbaren Kosten 
einer Überführung an den bei Beginn des Versicherungsvertra-
ges vorhandenen Wohnsitz. Anstelle von Überführungskosten 
können Bestattungskosten im Ausland bis zu der im Tarif für 
Überführungskosten genannten Höhe übernommen werden. 
Überführungs- und Bestattungskosten sind nicht erstattungsfä-
hig, wenn die Behandlungskosten für die/den zum Tode führen-
de(n) Erkrankung/Unfall nicht erstattungsfähig gewesen sind o-
der gewesen wären. 

(5) Der Versicherer leistet in vertraglichem Umfang für Untersu-
chungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die entweder 
im Aufenthaltsland oder in der Bundesrepublik Deutschland von der 
Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus 
für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso 
erfolgversprechend bewährt haben, oder, die angewendet werden, 
weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfü-
gung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den 
Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedi-
zinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre. 

§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht 

(1) Keine Leistungspflicht besteht 

a)  für Krankheiten und Unfallfolgen, zu deren Behandlung die Aus-
landsreise erfolgt ist, sowie für Behandlungen, bei denen bei Rei-
seantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der 
Reise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise wegen 
Todes des Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades un-
ternommen wurde; 

b)  für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Fol-
gen von Unfällen und für Todesfolgen, die durch Kriegsereignisse 
im Ausland verursacht werden, sofern vor dem Zeitpunkt der Ein-
reise für das betreffende Land eine Reisewarnung des Auswärti-
gen Amtes gegeben war. 
Dies gilt auch, wenn sich die versicherte Person zum Zeitpunkt 
der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes oder bei Ausbruch des 
Krieges bereits in dem betreffenden Land aufhält und dieses nicht 
unverzüglich nach Veröffentlichung der Reisewarnung bzw. Aus-
bruch des Krieges verlässt; 
 

c)  für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich 
deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlun-
gen; 

d)  für Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkran-
kungen sowie für Hypnose und Psychotherapie; 
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e)  für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft, 
Entbindung, Fehlgeburt und Schwangerschaftsabbruch sowie de-
ren Folgen. Kostenersatz wird aber insoweit geleistet, als ärztli-
che Hilfe im Aufenthaltsland bei akut auftretenden Schwanger-
schaftskomplikationen einschließlich Fehlgeburt notwendig ist; 

f)  für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopädie; 

g)  für Hilfsmittel; 

h)  für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitations-
maßnahmen; 

i)  für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die 
Einschränkung entfällt, wenn während eines vorübergehenden 
Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Er-
krankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung 
notwendig wird; 

j)  für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Sachkos-
ten werden erstattet. 

k)  für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 
Unterbringung; 

l)  Für Behandlungen wegen Sterilität und künstliche Befruchtung. 

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die 
Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder ist 
die geforderte Vergütung nicht angemessenen, so kann der Versiche-
rer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. 
Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstigen 
Leistungen in einem auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten 
Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, 
Unfall- oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge 
oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer nur für die Aufwendungen 
leistungspflichtig, welche trotz deren Leistungen notwendig bleiben. 

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen; einzureichende 
Nachweise 

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rech-
nungsurschriften vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht 
sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Wurden die Original-
belege einem anderen Versicherer (z.B. dem in § 5 Abs. 3 genann-
ten) zur Erstattung vorgelegt, so genügen Rechnungszweitschriften, 
wenn darauf der andere Versicherer seine Erstattungsleistung ver-
merkt hat.  

(2) Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor- und 
Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person sowie die 
Krankheitsbezeichnung mit den Behandlungsdaten enthalten; aus 
den Rezepten müssen das verordnete Arzneimittel, der Preis und der 
Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müs-
sen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der 
daran vorgenommenen Behandlung tragen. Leistungen oder deren 
Ablehnung durch den in § 5 Abs. 3 genannten Versicherungsträger 
sind nachzuweisen. 

(3) Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransportes 
ist eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit 
einzureichen. 

(4) Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskos-
ten ist eine amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todesur-
sache einzureichen. 

(5) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu 
leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als 
Empfangsberechtigte für deren Versicherungsleistung benannt hat. 
Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungs-
nehmer die Leistung verlangen. 

(6) Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum 
aktuellen Kurs des Tages, an dem die Belege bei dem Versicherer 
eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle 
Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für nicht gehan-
delte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt 
der Kurs gemäß "Devisenkursstatistik", Veröffentlichungen der Deut-
schen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 
sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass 

sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu 
einem ungünstigeren Kurs erworben hat. 

(7) Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen in das 
Ausland oder für besondere Überweisungsformen, die auf Veranlas-
sung des Versicherten gewählt wurden, können von den Leistungen 
abgezogen werden. 

(8) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden. 

(9) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit 
der Leistungen des Versicherers aus § 14 Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG; s. Anhang). 

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versiche-
rungsfälle - mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit Ende der 
Reise. 

(2) Ist die Rückreise bis zum vereinbarten Zeitpunkt aus medizini-
schen Gründen nicht möglich, verlängert sich die Leistungspflicht für 
entschädigungspflichtige Versicherungsfälle über den vereinbarten 
Zeitpunkt hinaus, bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit. 

Widerspricht die versicherte Person nach der Wiederherstellung der 
Transportfähigkeit einem medizinisch vertretbaren und zumutbaren 
Rücktransport in das Heimatland, endet die Leistungspflicht des 
Versicherers an dem Tag des Widerspruchs durch die versicherte 
Person. 

§ 8 Beitragszahlung 

(1) Der Beitrag ist ein Einmalbetrag. Er ergibt sich aus dem Tarif und 
ist spätestens bei Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen. 

(2) Der Tarif kann Beitragszahlung im SEPA-Lastschriftverfahren 
vorschreiben. Als Beitragszahlung gilt dann die rechtsgültige Erteilung 
des SEPA-Lastschriftmandats, wenn danach der Versicherer den 
Beitrag abbuchen konnte. 

§ 8a Beitragsanpassung 

Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leis-
tungen des Versicherers - z. B. wegen steigender Heilbehandlungs-
kosten, einer häufigeren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 
oder aufgrund steigender Lebenserwartung - ändern. Dementspre-
chend vergleicht der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif, 
bei dem das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers vertrag-
lich oder gesetzlich ausgeschlossen ist, die erforderlichen mit den in 
den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungs-
leistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. 

Die Beiträge werden, soweit nach dem Ergebnis der Überprüfung 
erforderlich, auf der Grundlage der hierfür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst. Die Beitragsanpassungen werden zu 
Beginn des zweiten Monats, der auf die Benachrichtigung des Versi-
cherungsnehmers folgt, wirksam. 

Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis im Falle 
einer Beitragserhöhung innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem 
die Beitragserhöhung wirksam werden soll. Der Versicherungsneh-
mer kann, auch wenn die Frist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelau-
fen ist, das Versicherungsverhältnis bis zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Anpassung kündigen. 

§ 8b Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

(1) Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen können, sofern das 
ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers vertraglich oder ge-
setzlich ausgeschlossen ist, mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse, auch für den noch nicht abgelaufenen Teil des 
Versicherungsjahres ( s. Tarif ), auf der Grundlage der hierfür gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen geändert werden, wenn die Ände-
rung zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherten erfor-
derlich erscheinen  

a)  bei einer nicht nur vorübergehenden Veränderung der Verhältnis-
se des Gesundheitswesens,  
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b)  im Falle der gerichtlich festgestellten Unwirksamkeit von Bedin-
gungen, wenn deren Ersetzung zur Fortsetzung des Vertrages 
notwendig ist, 

c)  bei Änderungen von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages beruhen, 

d)  bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Änderun-
gen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der Verwaltungs-
praxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder 
der Kartellbehörden. 

Im Falle der Buchstaben c und d ist eine Änderung nur zulässig, 
soweit sie die §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 Abs. 2 AVB-R betrifft. 

(2) Änderungen nach Absatz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer 
folgt. 

(3) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis im 
Falle einer Bedingungsanpassung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kün-
digen, zu dem die Änderung wirksam werden soll. Der Versiche-
rungsnehmer kann, auch wenn die Monatsfrist zu diesem Zeitpunkt 
bereits abgelaufen ist, das Versicherungsverhältnis bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Anpassung kündigen. 

§ 9 Obliegenheiten 

(1) Der Versicherungsnehmer oder die als empfangsberechtigt be-
nannte versicherte Person (vgl. § 6 Abs. 5) hat sämtliche Belege 
spätestens bis zum Ablauf des dritten Monats nach Beendigung der 
Reise einzureichen,- jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 
Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen. 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die als empfangsberechtigt be-
nannte versicherte Person (vgl. § 6 Abs. 5) hat auf Verlangen des 
Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zu Feststellung des Versi-
cherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres 
Umfanges erforderlich ist. 

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person ver-
pflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersu-
chen zu lassen. 

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 - 4 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG; siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschränkung von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 genannten 
Obliegenheiten verletzt wird. Die Kenntnis und das Verschulden der 
versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Verschulden des 
Versicherungsnehmers gleich. 

§ 11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen 
bei Ansprüchen gegen Dritte 

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Er-
satzansprüche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzli-

chen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG (s. Anhang), die 
Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versi-
cherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienst-
leistung) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten. 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen 
(ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versi-
cherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person 
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter 
Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versi-
cherer auf Grund des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen 
erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 

§ 12 Aufrechnung 

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers 
nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt ist. 

§ 13 Willenserklärungen und Anzeigen 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedür-
fen der Textform. 

§ 14 Gerichtsstand 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versi-
cherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder 
bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.  

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zu-
ständig. 

--------------------- 

Gültig ab 07.16 

 

 

 

 

 

Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag kann sich der Versicherungsnehmer zur außergerichtlichen Streitbei-
legung an den Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
 

OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22 

10052 Berlin 
www.pkv-ombudsmann.de 

 
wenden. Der Versicherer nimmt am Verfahren des Ombudsmanns für die Private Kranken- und Pflegeversicherung teil. 

Außergerichtliche Streitbeilegung 
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Auszug Versicherungsvertragsgesetz (VVG): 

§ 14 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung 
der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der 
Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.  

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der 
Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungs-
nehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der 
Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. 

Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden 
können.  

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Zahlung befreit wird, ist unwirksam. 

§ 28 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllende vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen hat. 

§ 82 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln. 

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; Die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

§ 86 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge-
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht. 
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Auslandsreise-Krankenversicherung nach Tarif Care Travel 
Allgemeine Versicherungsbedingungen Teil I (AVB-R) und Teil II (Tarifbeschreibung)  
für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung bei Reisen 

Teil II : Tarifbeschreibung Krankheitskostentarif für Behandlung bei Reisen 

A. Leistungen des  
Versicherers 

I. Ersatz der im Ausland entstandenen Aufwendungen zu 100% ohne Höchstsatz für 

1. ärztliche Behandlung einschließlich Arzt-Wegegebühren und Taxikosten zum Arzt, wenn 
am Aufenthaltsort kein Arzt praktiziert; 

2. Arznei- und Verbandmittel; 

3. ärztlich verordnete Heilmittel; 

4. ärztlich verordnete Gehstützen sowie die Miete für Rollstühle, die im Rahmen einer unfall-
bedingten Behandlung medizinisch notwendig werden; (in Abweichung zu § 5 g) Hilfsmittel 
der AVB-R Teil I) 

5. Röntgen-, Strahlenbehandlung und -Diagnostik; 

6. Krankenhausbehandlung; ein Anspruch besteht in Höhe der Allgemeinen Krankenhausleis-
tungen ohne Wahlleistungen (privatärztliche Behandlung sowie bessere Unterbringung), so-
fern im Reiseland hierfür eine Wahlmöglichkeit besteht;   

7. Transportkosten zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus; sowie vom Unfallort; 

8. schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung. Reparatu-
ren von vorhandenem Zahnersatz, nicht aber die Neuanfertigung von Zahnersatz jeglicher 
Art einschließlich Inlays/Onlays oder kieferorthopädischer Leistungen.  

9. Krankenhaustagegeld wird an Stelle des Kostenersatzes bei stationärer Krankenhausbe-
handlung im Ausland geleistet, wenn insoweit keine Kosten geltend gemacht werden, in 
Höhe von täglich 25 Euro. 

II. In Abweichung zu § 5 Abs. 1d werden die Kosten für ambulante oder stationäre psychoanalyti 
sche und psychotherapeutische Behandlung durch Ärzte bis 500,00 EUR einmalig erstattet. 

III. Ersatz der Mehrkosten für einen Rücktransport zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus 
am Wohnort der versicherten Person zu 100 % sofern 
1. dieser medizinisch sinnvoll sowie vertretbar ist  

und 
2. vom Versicherer bzw. dessen Assistance organisiert wird oder vorab eine Zusage des Versi-

cherers erfolgte. 

Medizinisch sinnvoll ist ein Rücktransport insbesondere, wenn 

 die Krankenhausbehandlung im Ausland nach der Prognose des behandelnden Arztes am 
Aufenthaltsort die Dauer von 14 Tagen übersteigen wird oder 

 Die Kosten der Behandlung im Ausland voraussichtlich die Kosten für den Rücktransport 
übersteigen. 

Die Entscheidung darüber, ob der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist erfolgt 
durch einen beratenden Arzt des Versicherers bzw. dessen Assistance, der sich hierzu mit dem 
behandelnden Arzt am Aufenthaltsort berät. 

Liegen lediglich die in Ziffer 1 genannten Voraussetzungen vor, so werden die Mehrkosten eines 
 

 Rücktransportes innerhalb Europas nur bis zur Höhe von 5.000,00 EURO erstattet. 

 Rücktransporte darüber hinausgehend nur bis zur Höhe von 10.000,00 EURO. 

IV.  Darüber hinaus erstatten wir für: 
 
Überführung aus Europa bis 5.000,- Euro. 
Aus dem übrigen Ausland bis 10.000,- Euro. 
 
Alle Überführungen müssen mit dem Versicherer abgestimmt werden. 

B. Assistance-
Leistungen 

1. Vermittlung ärztlicher Betreuung: Erkrankt eine versicherte Person auf einer Reise im Ausland, 
so informiert die AXA Krankenversicherung AG auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher 
Versorgung und stellt - soweit erforderlich - die Verbindung zwischen Hausarzt und dem behan-
delnden Arzt und/oder Krankenhaus her.  
Die dadurch entstehenden Kosten werden ebenfalls vom Versicherer getragen. 

2. Organisation der Hilfeleistungen. 

3. Kostenübernahmeerklärung vor Ort, d.h. für Krankenrücktransport; Überführungskosten u.a. 

Nach Abschluss der Auslandsreise-Krankenversicherung wird eine medizinische Notrufnummer 
bekannt gegeben. 
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C. Beiträge und  
Gebühren 

Beitragstabelle (in Euro) bis Alter 60 

Pro Person und Reisetag:    ab 1. bis maximal 365. Reisetag je 1,91 mindestens jedoch 8,50  

Beitragstabelle (in Euro) ab Alter 61 

Pro Person und Reisetag:  ab 1. bis maximal 365. Reisetag je 8,07 mindestens jedoch 8,50 

1. Die Höhe des Tarifbeitrages richtet sich nach dem jeweils erreichten Alter der versicherten Per-
son. Als erreichtes Alter gilt die Differenz zwischen dem aktuellen Jahr und dem Geburtsjahr. 

2. Bei den Beiträgen handelt es sich um Einmalprämien, welche bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zu zahlen ist. 

3. Die Zahlung der Beiträge kann wahlweise über das SEPA-Lastschriftverfahren (siehe § 8 Abs. 2 
AVB-R), per Kreditkartenzahlung oder per PayPal erfolgen. 

4. Ist das SEPA-Lastschriftmandat durch Verschulden des Versicherungsnehmers nicht vollzieh-
bar, kann der Versicherer die Erstattung der ihm insoweit entstandenen Bankauslagen verlan-
gen. 

D.  Versicherbarer  
 Personenkreis 

Versicherungsfähig nach diesem Tarif sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland oder Österreich, die sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten.  

E. Geltungs- 
 bereich 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Heilbehandlung im Ausland. Als Ausland gelten 
weltweit alle Länder, mit Ausnahme der Staatsgebiete, deren Staatsangehörigkeit die versicherte 
Person besitzt und/oder in dem sie unmittelbar vor Reiseantritt einen ständigen Wohnsitz hatte.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Reisen in die Staaten der nordamerikanischen 
Freihandelszone NAFTA (USA, Kanada und Mexiko). 

Jedoch besteht auch Versicherungsschutz für einen Aufenthalt von bis zu 2 Tagen in den Staaten 
der NAFTA zum Zweck der Durchreise. Der Versicherungsschutz in den NAFTA Staaten ist auf 
insgesamt 4 Tage (Hin- und Rückreise) pro bei Antragstellung angegebener Reise begrenzt. 

Erfolgt eine nur vorübergehende Rückkehr ins Heimatland, so gelten nach Meldung durch den Ver-
sicherungsnehmer die Fortführung der Versicherung und die Ausdehnung des Versicherungsschut-
zes auf das Heimatland bis zu einer Dauer von 4 Wochen als vereinbart. 

F. Dauer des  
 Versicherungs- 
 schutzes  

Der Versicherungsschutz gilt für die im Versicherungsschein vereinbarte Dauer. Eine Verlängerung 
des Versicherungsschutzes über die vereinbarte Dauer hinaus bedarf der ausdrücklichen schriftli-
chen Zustimmung des Versicherers oder dessen Kooperationspartners (CareConcept AG). Für den 
Verlängerungszeitraum finden die Vorschriften über den Beginn des Versicherungsschutzes gemäß 
§ 2 AVB-R Teil I entsprechend Anwendung. 

G. Sonstige Best-
immungen 

Der ergänzende Abschluss des Tarifs Care Travel als Verlängerung oder Vorversicherung zu wei-
terem Auslandsreisekrankenversicherungsschutz durch Tarife der AXA Krankenversicherung AG 
oder anderer Versicherer ist nicht möglich. 

 



Übersicht der Dienstleister des AXA Konzerns  
gemäß der Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung                     Stand 21.11.2017  

Konzerngesellschaften, die an einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe teilnehmen: 

- AXA ART Versicherung AG 
- AXA Bank AG 
- AXA Customer Care GmbH 
- AXA easy Versicherung AG 
- AXA Konzern AG 
- AXA Krankenversicherung AG 
- AXA Lebensversicherung AG 
- Deutsche Ärzteversicherung AG 
- AXA Service & Direct Solutions GmbH 

- AXA MATRIX Risk Consultants Deutschland,                 
ZN der AXA Matrix Risk Consultants S.A., Paris 

- AXA Versicherung AG 
- clerita GmbH  
- DBV Deutsche Beamtenversicherung, ZN der 
AXA Versicherung AG 

- Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und 
Vermittlungs-AG 

- AXA Direktberatung GmbH 

- E.C.A. LEUE GmbH + Co.KG  
- Helmsauer & Preuss GmbH  
- INREKA Finanz AG 
- Kölner Spezial Beratungs-GmbH für betriebliche 
Altersversorgung  

- Pro bAV Pensionskasse AG 
- winExpertisa Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
Vorsorge mbH 

Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung):  

Auftraggebende  

Gesellschaft 

Dienstleister Gegenstand / Zweck der Beauftragung Gesundheits- 

daten 

Alle Konzerngesellschaften AXA Konzern AG Antrags-, Vertrags-, Leistungs- und Regressbearbeitung, 

Vermittlerbetreuung 

ja 

AXA Group Solutions S.A. einschl. Ndl. 

Deutschland  

Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen nein 

AXA Logistik & Service GmbH Post-, Antrags-, Vertrags-, Leistungsbearbeitung ja 

AXA Technology Services Germany 

GmbH und GIE AXA Tech Belgium 

Rechenzentrumsbetreiber ja 

AXA Customer Care Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Kundenbetreuung ja 

ARA GmbH Telefonischer Kundendienst nein 

AXA Assistance Deutschland GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

GIE AXA Hosting, Datenselektionen nein 

GDV Dienstleistungs GmbH Datentransfer mit Vermittlern u. Dienstleistern nein 

AXA ART Versicherung AG ACS Information Technologies UK Limited Rechenzentrumsbetreiber nein 

AXA Krankenversicherung AG ViaMed GmbH Leistungsprüfung ja 

ROLAND Assistance GmbH, Medical 

Contact AG, Sanvartis GmbH 

Diseasemanagement   ja
1
 

IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja
1
 

unternehmen online GmbH & Co.KG Betrieb online-Anwendungen (Angebots-/Antragsaufnahme) ja 

AXA Lebensversicherung AG AXA Bank AG Depotverwaltung für Fondspolicen nein 

April Deutschland AG Bestands- und Leistungsbearbeitung ja 

Vorsorge Lebensversicherung AG Antrags-/Leistungsbearbeitung (Zahlungssystem ERGO und 

Münchner Rück) 

ja 

unternehmen Online GmbH & Co.KG Betrieb online-Anwendungen (Angebots-/Antragsaufnahme) ja 

SP Consult AG Antrags- und Leistungsbearbeitung, Bestandsverwaltung nein 

AXA Versicherung AG/ 

AXA easy Versicherung AG/ 

DBV Deutsche Beamten- 

versicherung, ZN der AXA 

Versicherung AG 

AXA Assistance Deutschland GmbH Diseasemanagement, Durchführung KFZ-Versicherungen für 

Kreditkarteninhaber, Bestandsverwaltung, Leistungs-

bearbeitung für Mietwagen-KFZ-versicherungen, 

Handwerker- und Dienstleisternetz, Anlage Neuschäden 

ja
1
 

April Deutschland AG Bestands- und Leistungsbearbeitung ja 

Versicherungsforen medi-part GmbH Leistungsbearbeitung  ja
1
 

Actineo GmbH Anforderung medizinische Auskünfte ja
1
 

Inter Partner Assistance S.A. Schutzbriefleistungen   nein 

Öconsult Assekuranzberatung OHG Regressprüfung ja  

Dienstleisterkategorien, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist und/oder Dienstleistungserbringung erfolgt 

durch viele verschiedene Dienstleister  

Auftraggebende  

Gesellschaft 

Dienstleisterkategorie Gegenstand / Zweck der Beauftragung Gesundheits- 

daten 

Alle Konzerngesellschaften Adressermittler Adressprüfung nein 

Gutachter/ med. Experten/Berater Antrags-/ Leistungs-/ Regressprüfung/Beratung zum Teil
1
 

Assisteure Assistanceleistungen zum Teil
1
 

Marktforschungsunternehmen Marktforschung, Kundenzufriedenheitsanalyse nein 

Marketingagenturen/ -provider Marketingaktionen nein 

Lettershops/ Druckereien Postsendungen/ Newsletter (E-Mail) ja 

Aktenlager Lagerung von Akten ja 

IT-Dienstleister Wartung/Betrieb/Entwicklung 

Systeme/Anwendungen/Onlineservices 

    ja 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug ja 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis nein 

Rückversicherer Monitoring ja 

Entsorgungsunternehmen Abfallbeseitigung ja 

Routenplaner Schadenbearbeitung/ Terminplanung nein 

Rehabilitationsdienst Rehabilitationsmanagement  ja 

Service-Gesellschaften Leistungs- und Bestandsbearbeitung im 

Massengeschäft (techn. Versicherungen) 

nein 

 Vermittler Antrags-, Leistungs- u. Schadenbearbeitung, Beratung zum Teil
1
 

 

Telefonischer Kundendienst Temporärer Kundendienst in bes. 

Geschäftsprozessen, Kundenbetreuung 

ja 

AXA Krankenversicherung AG Heil-/ Hilfsmittellieferant Lieferung von Heil- und Hilfsmitteln ja 

Eine aktuelle Version dieser Dienstleisterübersicht ist im Internet unter www.AXA.de/Datenschutz einsehbar. 
Hinweis: Steht Ihre besondere persönliche Situation den berechtigten Interessen des Unternehmens an einer  
Beauftragung entgegen, können Sie dieser Beauftragung ggf. widersprechen.

                                                                                                      1 
ggf. mit separater Einwilligung 

 




